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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  2183/19 
Titel 

Bebauungsplan MOL463 "Am Zwetschenberg", Billigung des 2. Vorentwurf und frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 
 

Stellungnahme 

Zu den mit der o.g. Beschlussvorlage übergebenen Unterlagen geben wir folgende Stellungnahme 
ab: 

 
Im weiteren Verfahren sind die Aussagen zur verkehrlichen Erschließung des Gebietes weiter zu 
präzisieren. Dies betrifft insbesondere die Inhalte zum Aus und Umbau der betroffenen 
öffentlichen Straße Am Zwetschenberg inkl. deren Anbindung an das übergeordnete Straßennetz 
(Marienthalstraße). Der Ausbau hat gemäß dem geltenden Regelwerk so zu erfolgen, dass 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden. Im Sinne des 
Verursacherprinzips sind dabei vom Investor sämtliche an allen betroffenen 
Straßenbestandteilen (Straße, Straßenbeleuchtung, Entwässerung) erforderlich werdenden 
Erschließungsleistungen, im Rahmen des mit der Stadt abzuschließenden Erschließungsvertrages 
zu übernehmen. 
 
Bei den weiterführenden Planungen sind neben dem eigentlichen Anliegerverkehr zwingend die 
Belange von Liefer-, Ver- und Entsorgungsverkehren sowie Post- und Paketdiensten zu 
berücksichtigen. Dies gilt, neben der Festsetzung ausreichender Fahrbahnbreiten (inkl. 
erforderlicher Sicherheitsstreifen) und Kurvenradien, auch für entsprechende 
Wendemöglichkeiten. Dabei wird insbesondere darauf hingewiesen, dass seitens der SWE 
Stadtwirtschaft GmbH aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen keine Rückwärtsfahrten möglich 
sind. Standorte für Entsorgungsgefäße (Müllübergabestellplätze) sind so einzuordnen, dass sie 
einerseits für das Entsorgungspersonal leicht erreichbar sind, aber andererseits auch keine 
öffentlichen Flächen in Anspruch nehmen. Der Planung kann daher nur zugestimmt werden, 
wenn die erforderliche Wendestelle nachgewiesen und in ausreichender Größe vorgesehen ist. 
 
Besonderes Augenmerk ist darüber hinaus, auch den Anforderungen des ruhenden Kfz-Verkehrs 
zu widmen. Dieser ist innerhalb des Gebietes so zu regeln, dass dem Stellplatzbedarf der 
Anwohner inklusive deren Besucher Genüge getan wird. Eine entsprechende Stellplatzbilanz ist 
im Rahmen des weiteren Verfahrens vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird vorsorglich 
darauf hingewiesen, dass eine Abstellung des vom Plangebiet erzeugten ruhenden Verkehrs nicht 
im öffentlichen Straßenraum erfolgen kann. 
 
Neben den Bedarfen des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs muss auch die ÖPNV-
Erreichbarkeit sowie die Erschließung durch den Radverkehr angemessen berücksichtigt werden. 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind zwingend in ausreichender Anzahl außerhalb des 
öffentlichen Straßenraumes auf dem eigenen Grundstück einzuordnen. Die Anzahl der 
notwendigen Anlagen ist auf der Grundlage der "Hinweise zum Fahrradparken (Ausgabe 2012)" 
der FGSV zu bemessen. 
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Hinsichtlich des zu erwartenden rad- und  fußläufigen Verkehrs sind die Verkehrsanlagen so zu 
konzipieren, dass sichere und durchgängige Wegebeziehungen entstehen. Die Verkehrsführung 
soll insgesamt dergestalt ausgelegt sein, dass eine Nutzung weitestgehend selbsterklärend und 
intuitiv erfolgt, also der verkehrsorganisatorische Aufwand zur Verkehrsregelung möglichst 
gering ist. Dies trifft insbesondere auch auf die Querung der Marienthalstraße zu, für die 
lediglich auf der Ostseite ein Gehweg besteht. 
 
Die lärmschutzrechtliche Situation ist genauestens zu prüfen. Das Erfordernis verkehrsregelnder 
Maßnahmen zur Erreichung der emissionsrechtlichen Bauerlaubnisfähigkeit des Vorhabens muss 
von vornherein kategorisch ausgeschlossen werden. 
 
Der 2. Rettungsweg ist generell außerhalb des öffentlichen Straßenraumes sicherzustellen. 
Dementsprechend sind Feuerwehraufstellflächen auf den eigenen Grundstücken zu 
berücksichtigen. 
 
Sämtliche Planungen der Verkehrsanlagen sind durch geeignete Fachplaner unter enger 
Beteiligung des Tiefbau- und Verkehrsamtes durchzuführen. Dabei sind die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sowie das geltende Regelwerk zu beachten. Erst im Ergebnis dieser 
weitergehenden Planung und unter Berücksichtigung der oben beschriebenen 
Rahmenbedingungen kann eine abschließende Festsetzung der Verkehrsflächen im B-Plan 
erfolgen. Die diesbezüglichen Darstellungen im Vorentwurf werden daher zum jetzigen 
Zeitpunkt lediglich zur Kenntnis genommen aber ausdrücklich noch nicht bestätigt. 

 
 

Anlagen  

 

 
 

 
31.01.2020 
Datum 

Kommentiert [a1]: Hier erfolgt eine Aufzählung etwaiger 
Anlagen. Die Bezeichnung entspricht jeweils der im KSD 
verwendeten Bezeichnung. Auf die Anlagen, die für das 
Bürgerinformationssystem freigegeben werden können, ist 
separat hinzuweisen. 
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Amt

Bauamt

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  2183/19
Titel

Bebauungsplan MOL463 "Am Zwetschenberg", Billigung des 2. Vorentwurfes und frühzeitige
Beteiligung
Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Grundsätzlich stimmt das Bauamt dem Vorentwurf zu.

Auf Seite 5 der Begründung, Punkt 1.3 Geltungsbereich, ist eine Flurstücksbezeichnung nicht
korrekt geschrieben (44271).

Wir geben folgende Anregungen und Hinweise zu den Unterlagen und für die nachfolgende
Erarbeitung des Entwurfes:

 Aufgrund der Erfahrung in der Umsetzung/dem Vollzug von Bebauungsplänen sind die
Verkehrsflächen als öffentliche Straßenverkehrsflächen festzusetzen.

 Es sind Regelungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen zu treffen.
 Baulasteintragungen liegen nach heutigem Stand für die in der Begründung angegebenen

Flurstücke nicht vor

Eine detaillierte Prüfung kann aufgrund der Darstellungstiefe der Planungsunterlagen derzeit
nicht erfolgen.

Anmerkung:

Das städtebauliche Konzept erscheint am Ortsrand bzw. als Bildung eines neuen Ortsrandes als
ungeeignet. Wir empfehlen, auch in Anbetracht einer weniger wirtschaftlichen Ausnutzung des
Plangebietes durch eine andere Parzellierung, eine traufständige (bzw. Längsseite der
Wohngebäude) Orientierung der Wohngebäude zur Straße. Bevorzugt sollten hier aus
ortsgestalterischen Gründen geneigte Dächer festgesetzt werden.

Durch die Planung ist nach unserer Kenntnis die unmittelbare Umgebung eines archäologischen
Relevanzgebietes betroffen. Weil die archäologische Relevanz durch das Thüringische Landesamt
für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) im Rahmen seiner Beteiligung im TÖB- Verfahren erst
genau benannt werden kann, bitten wir im Falle der Bestätigung und sofern vom TLDA nicht
anderes verlangt wird, um die Übernahme folgenden Archäologie-Passus´ unter "Hinweise" zum
frühestmöglichen Zeitpunkt und an rechtlich geeigneter Stelle in die Unterlagen B-Planes:

In unmittelbarer räumlicher Nähe des Planungsgebietes befinden sich mehrere
Grundstücksflächen, auf denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon
auszugehen, dass im Planungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb müssen
Eingriffe in den unterirdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden.
Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz gelten
ergänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17
Thüringer Denkmalschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen.

Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer
Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 562), zuletzt
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geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574)

Anlagen

-

20.01.2020
Datum
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MOL—463 "Am Zwetschenberg" — Stellungnahme des Erfurter MOL-463AmZwetschenbergdocx 

Entwässerungsbetriebes zur Beteiligung im Bebauungsplanverfahren 
„1 Z _h r BIC EH 

Sehr geehrte Frau 10. August 2020 

folgend möchten wir zum oben genannten Verfahren Stellung nehmen. 
In den Stellungnahmen des Entwässerungsbetriebes vorn 08.03.2018 und der der unteren _ Wasserbehörde vorn 03.02.2020 wurden bereits ausgiebig die Anforderungen und zu lösenden 
Problemdarstellungen zur abwassertechnischen Erschließung und zum Überflutungsschutz 

aufgeführt. 

Wir weisen darauf hin, dass mit der vorgesehenen, zusätzlichen Versiegelung und den 

vorliegenden topografischen Gegebenheiten, das Gefährdungspotential für Überflutungen bei 
Starkniederschl'a'gen oder bei Hochwasser der Gera ansteigen wird. Wie richtig von der unteren 
Wasserbehörde erkannt, bedarf es vielfältiger und kostenintensiver Schutz— und 

Rückhaltemaßnahmen, um das Bebauungsgebiet selb5t und die unterliegende 

Bestandsbebauung bei den genannten Szenarien nicht zusätzlich zu gefährden. 

Daher ist vorn Erschließungsträger, unter Beachtung der von der zuständigen Behörde 

vorgeschriebenen Einleitbedingungen, ein Konzept zur abwassertechnischen Erschließung und 

zum Überflutungsschutz vorzulegen. Bereits bei der Aufstellung des B- Planes sind alle 

Instrumente/Werkzeuge zur Ausschöpfung naturnaher Regenwasserbewirtschaftungs— 

maßnahmen (z.B. Gründächer, Versickerung) auszuschöpfen. 

Mitfreundlichen Grüßen 
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